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Der Verband der Schwesternschaften vom Deutschen Roten Kreuz e.V. ist ein Mit-
gliedsverband des Deutschen Roten Kreuzes und somit Teil der internationalen
Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung.

Er ist der Zusammenschluss der 34 Schwesternschaften vom Roten Kreuz in der
Bundesrepublik Deutschland und repräsentiert rund 21.000 Mitglieder.

Wie alle Gliederungen und Einrichtungen dieser weltumspannenden Bewegung,
haben sich auch die Schwesternschaften vom Deutschen Roten Kreuz mit ihren
Mitgliedern verpflichtet, die Grundsätze des Roten Kreuzes in ihrem Handeln zu
beachten.

Die daraus abgeleiteten "Berufsethischen Grundsätze der Schwesternschaften vom
Deutschen Roten Kreuz" bilden für die Mitglieder (Rotkreuzschwestern) das ethische
Fundament ihres beruflichen Handelns.

Sie dienen

● der Entwicklung und Festigung des beruflichen Selbstverständnisses

● der Orientierung des Miteinanders in der Gemeinschaft

● als Argumentationshilfe in ethischen Grenzsituationen

Die Werte des Roten Kreuzes und Roten Halbmondes werden durch die Qualität des
beruflichen Handelns jeder einzelnen Rotkreuzschwester erlebbar gemacht. Die
obersten Ziele sind, sich für die Achtung der Menschenwürde einzusetzen und
menschliches Leid zu lindern.

Die Berufsethischen Grundsätze der Schwesternschaften vom Deutschen Roten 
Kreuz sind in Verbindung mit der Berufsordnung der Arbeitsgemeinschaft Deutscher
Schwesternverbände und Pflegeorganisationen für alle Mitglieder eine Orientierungs-
hilfe bei der Bewältigung der vielfältigen Aufgaben und ethischen Entscheidungen.

Die stetige Weiterentwicklung der Pflegeberufe führt zu Veränderungen des
Anforderungsprofils, spezifischer Entscheidungskompetenz und größerer
Eigenverantwortung.

Deshalb ist die kontinuierliche Auseinandersetzung mit den Inhalten der Berufsethi-
schen Grundsätze für jede Rotkreuzschwester eine der wesentlichen Grundlagen
ihrer Arbeit.
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Die internationale Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung, entstanden aus dem
Willen, den Verwundeten der Schlachtfelder unterschiedslos Hilfe zu leisten, bemüht
sich in ihrer internationalen und nationalen Tätigkeit, menschliches Leiden überall
und jederzeit zu verhüten und zu lindern. Sie ist bestrebt, Leben und Gesundheit zu
schützen und der Würde des Menschen Achtung zu verschaffen. Sie fördert gegen-
seitiges Verständnis, Freundschaft, Zusammenarbeit und einen dauerhaften Frieden
unter allen Völkern.
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Für den Begriff
Menschlichkeit 
formulieren wir1

Daraus ergibt sich für
unser pflegerisches
Handeln2

Daraus ergibt sich für 
unser Verständnis von
Schwesternschaft3

Die Würde des Menschen ist unantastbar.

Der vollkommene Respekt vor der Würde
des Menschen besteht ungeachtet seiner
psychischen, physischen und sozialen
Situation und ist unabhängig von gesell-
schaftlichen oder politischen Rahmenbe-
dingungen.

Jedes Mitglied schützt dieses Recht in der
Überzeugung, dass die Bewahrung der
Menschenwürde die Grundlage für die
persönliche Entfaltung und für ein friedli-
ches Zusammenleben zwischen Men-
schen und Völkern ist.

Menschlichkeit erfordert die kompro-
misslose Stellungnahme gegen jede
Form von physischer, psychischer oder
sozialer Gewalt.

Menschlichkeit ist das Grundprinzip aller
humanitären Hilfe im In- und Ausland.

● dass wir das Leben bedingungslos ach-
ten, die persönlichen Werte des Men-
schen4 respektieren und dafür eintreten,
seine Rechte zu wahren.

● dass wir jedem Menschen im Erleben 
und Verarbeiten von Gesundheit, Krank-
heit, Krisen und Sterben durch mensch-
liches Verhalten beistehen und ihn 
durch unsere Fachkompetenz unter-
stützen5.

● dass wir die erforderliche Beratung und 
Planung von Pflegemaßnahmen am 
Willen des Menschen ausrichten, auch 
dann, wenn er sich nicht verständlich 
machen kann.

● dass wir Hilfe zur Selbsthilfe leisten und 
somit die Selbstbestimmung und wei-
testgehende Selbständigkeit des Men-
schen erhalten, wiederherstellen und 
fördern.

● dass wir unser Handeln an der Biogra-
fie, der aktuellen Lebenssituation und 
dem sozialen Umfeld des Menschen 
orientieren und die Pflege mit ihm ge-
meinsam vereinbaren.

● dass wir Pflegebedürftigkeit, Krankheit 
oder Alter nicht als Leistungsverlust,
sondern als Entwicklungsstufe verste-
hen, in der individuelle Förderung und 
Begleitung möglich sind.

● dass wir berufliches Handeln reflek-
tieren.

● dass wir uns dafür einsetzen, ein Klima 
des Vertrauens, der Toleranz und der 
Offenheit zu schaffen.

● dass wir die Gemeinschaft als Funda-
ment für Zugehörigkeit, Sicherheit und 
individuelle Entwicklung sehen.

● dass unser Umgang miteinander von 
Wertschätzung und Respekt geprägt 
ist.

● dass wir Fähigkeiten und Grenzen bei 
uns selbst und anderen anerkennen 
und dass wir bereit sind, voneinander 
zu lernen.

● dass wir durch generationsübergrei-
fende Aktivitäten die Zusammenarbeit 
untereinander fördern und darin eine 
Chance sehen, den Grundsatz der 
Menschlichkeit in unserer Gemein-
schaft glaubwürdig zu leben.

● dass wir die Unterschiedlichkeit der 
Mitglieder als Bereicherung erleben,
die sich auch in der Zusammenarbeit 
regionaler und überregionaler Netz-
werke zeigt.

● dass wir jedem Mitglied die Möglich-
keit für individuelle Beratung und Aus-
tausch anbieten.

● dass wir gesellschaftliche Verantwor-
tung für die Wahrung der Menschen-
würde übernehmen und dies nach 
innen und außen vertreten.

Anmerkungen 1-5 siehe Seite 20.
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Die Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung unterscheidet nicht nach Rasse, Natio-
nalität, Religion, sozialer Stellung oder politischer Überzeugung. Sie ist einzig
bemüht, den Menschen nach dem Maß ihrer Not zu helfen und dabei den dringend-
sten Fällen Vorrang zu geben.
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Für den Begriff
Unparteilichkeit 
formulieren wir1

Daraus ergibt sich für 
unser Verständnis von
Schwesternschaft

Daraus ergibt sich für unser
pflegerisches Handeln

Unparteilichkeit ist eine der grundlegen-
den Voraussetzungen für die gerechte
Verteilung humanitärer Hilfe an notleiden-
de Menschen2.

Der Grundsatz beinhaltet mehrere
Aspekte:

Nichtdiskriminierung bedeutet die
Gleichbehandlung von Menschen. Denn
obwohl sie sich physisch, intellektuell,
moralisch oder durch ihre soziale Stel-
lung unterscheiden, haben alle Menschen
das gleiche Recht auf die Achtung ihrer
Menschenwürde.

Verhältnismäßigkeit der Hilfe bedeutet,
die vorhandenen Hilfsmittel quantitativ
und zeitlich in der jeweiligen Situation so
einzusetzen, dass eine Gleichheit der
Behandlung für alle Betroffenen erreicht
wird.

Unparteilichkeit im engeren Sinne be-
schreibt die notwendige Eigenschaft des
Helfers. Sie ist Voraussetzung, um das
Vertrauen aller Beteiligten zu gewinnen.
Unparteilich Handeln kann nur, wer alle
Aspekte eines Problems oder einer
Situation einer genauen, vollständigen
und objektiven Prüfung3 unterzogen hat.

Unvoreingenommenes Handeln wird
nur dann möglich, wenn sich die Helfer
ihrer politischen, religiösen, sozialen und
sonstigen Wertmaßstäbe bewusst sind
und diese reflektieren.
Dazu gehört die Bereitschaft, die Wert-
maßstäbe anderer zu tolerieren.

● dass jeder Mensch das gleiche Recht 
auf Pflege hat.

● dass das Maß der Pflegebedürftigkeit 
für unser pflegerisches Tun bestim-
mend ist. Wir ermitteln den Bedarf4

gemeinsam mit dem Menschen auf der 
Grundlage fundierten Pflegewissens.

● dass wir in unserer Tätigkeit bei be-
grenzten zeitlichen oder materiellen 
Ressourcen unsere Hilfe an der Dring-
lichkeit und dem Maß der Not ausrich-
ten5. Zur Orientierung nutzen wir das 
Pflegeleitbild6 des Tätigkeitsfeldes.

● dass wir bereit sind, die Einstellungen 
und Wertmaßstäbe des Menschen zu 
achten und bei der Pflege zu berück-
sichtigen.

● dass wir uns unserer Gefühle, wie z.B.
Sympathie, Antipathie, Ekel oder Angst,
bewusst werden, um den Menschen 
möglichst vorurteilsfrei zu pflegen.

● dass wir uns innerhalb eines Tätig-
keitsfeldes gegenseitig unterstützen,
um unsere fachlichen sowie sozialen 
Einstellungen und Bewertungen regel-
mäßig zu reflektieren.

● dass alle Frauen, unabhängig von Na-
tionalität, ethnischer Zugehörigkeit,
sozialer Stellung, religiöser oder politi-
scher Überzeugung, Mitglied der 
Schwesternschaft werden können, so-
fern sie die satzungsgemäßen Voraus-
setzungen erfüllen und die Rotkreuz-
grundsätze verbindlich anerkennen7.

● dass alle Mitglieder unserer Gemein-
schaft gleichermaßen geachtet und 
gefördert werden.

● dass gegenseitige Aufrichtigkeit, Ge-
sprächs- und Hilfsbereitschaft unter 
einander erwartet werden. Dass wir 
respektvoll miteinander umgehen, auch
wenn die Standpunkte unterschiedlich 
sind.

● dass die Strukturen der Schwestern-
schaft für eine rechtzeitige und gegen-
seitige Information genutzt werden.
Dabei besteht eine gleichzeitige Hol- 
und Bringschuld für alle Mitglieder.
Durch weitgehende Transparenz wird 
eine Gleichbehandlung aller Mitglieder
erreicht.

● dass jedes Mitglied das Angebot einer 
individuellen Beratung und Förderung 
durch die Schwesternschaft nutzen 
kann.

● dass über eine Unterstützung von Bil-
dungsmaßnahmen, Studium oder an-
deren Qualifizierungsmöglichkeiten 
nach sachlichen und fachlichen Krite-
rien, die den Mitgliedern bekannt sind,
entschieden wird. Als Hauptkriterium 
gilt die Gleichheit der Behandlung und 
nicht die absolute Gleichbehandlung8.

● dass jedes Mitglied auf das Bemühen
der Vorsitzenden, der Vorstands- und 
Beiratsmitglieder9 um Unparteilichkeit 
vertrauen kann.

Anmerkungen 1-9 siehe Seite 20.
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Um sich das Vertrauen aller zu bewahren, enthält sich die Rotkreuz- und
Rothalbmondbewegung der Teilnahme an Feindseligkeiten wie auch, zu jeder Zeit, 
an politischen, rassischen, religiösen oder ideologischen Auseinandersetzungen.
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Für den Begriff Neutralität
formulieren wir1

Neutralität ist in jeder Auseinanderset-
zung notwendige Voraussetzung für die
Glaubwürdigkeit der Hilfe2.

Neutrales Handeln heißt nicht, "nichts" zu
tun, sondern bei Konflikten bewusst keine
Partei zu ergreifen, um aktiv für die Wah-
rung der Menschenwürde einzutreten.

Um den Notleidenden unterschiedslos
helfen zu können, ist es erforderlich, sich
jeglicher Urteile gegenüber den Konflikt-
beteiligten zu enthalten3.

Dort, wo die Humanität selbst angegriffen
wird, wissen die Helfer, dass nicht nur die
Notleidenden, sondern auch sie selbst
zum Objekt von Gewalt werden können.

Gegen Inhumanität ist nicht Neutralität,
sondern Stellungnahme erforderlich.

Daraus ergibt sich für 
unser Verständnis von
Schwesternschaft

Daraus ergibt sich für unser 
pflegerisches Handeln

● dass unsere Rolle in Konfliktsituationen 
im Arbeitsfeld darin besteht, sich den 
Beteiligten als neutrale Vermittlerin an-
zubieten. Wird der Grundsatz der 
Menschlichkeit verletzt, ist aktives Ein-
treten in der Konfliktsituation notwendig.
Voraussetzung für eine neutrale Hal-
tung ist die Kenntnis und Reflexion 
eigener Standpunkte.

● dass wir daran arbeiten, uns in beruf-
lichen Konfliktsituationen solange neu-
tral zu verhalten, wie der Grundsatz 
der Menschlichkeit beachtet wird.

● dass wir durch Diskretion und Einhalten 
der Schweigepflicht gegenseitiges Ver-
trauen fördern.

● dass in einem Auslandseinsatz der Rot-
kreuz- und Rothalbmondbewegung 
Neutralität eine Grundvoraussetzung 
darstellt.

● dass wir im Konfliktfall unsere neutrale 
Haltung gegenüber allen Beteiligten 
zum Ausdruck bringen. Dies setzt vor-
aus, dass wir unsere eigenen Stand-
punkte kennen und reflektieren.

● dass der Schwesternbeirat als neutra-
les Gremium genutzt werden kann,
um z.B. ein klärendes Gespräch zu be-
gleiten4.

● dass unser Umgang gegenüber jedem 
einzelnen Mitglied durch Achtung und 
Respekt geprägt ist.

● dass Entscheidungen innerhalb der 
Schwesternschaft nachvollziehbar ge-
macht werden, um gegenseitiges Ver-
ständnis und gegenseitige Akzeptanz 
zu fördern.

● dass Mitglieder in den jeweiligen Tätig-
keitsfeldern im Konfliktfall gegenüber 
dem Einrichtungsträger eine neutrale 
Haltung einnehmen.

Anmerkungen 1-4 siehe Seite 20.
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Die Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung ist unabhängig. Wenn auch die Nationalen
Gesellschaften den Behörden bei ihrer humanitären Tätigkeit als Hilfsgesellschaften
zur Seite stehen und den jeweiligen Landesgesetzen unterworfen sind, müssen sie
dennoch eine Eigenständigkeit bewahren, die ihnen gestattet, jederzeit nach den
Grundsätzen der Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung zu handeln.
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Für den Begriff
Unabhängigkeit 
formulieren wir1

Der Grundsatz der Unabhängigkeit 
umfasst drei Elemente: die allgemeine
Unabhängigkeit der gesamten Rotkreuz-
bewegung, die Funktion der Nationalen
Hilfsgesellschaft und ihre Eigenständig-
keit gegenüber den staatlichen Organen2.

Unabhängigkeit ist die Grundlage für die
weltweite Hilfeleistung.
Unabhängigkeit bedeutet die Eigenstän-
digkeit des Handelns zu bewahren, un-
abhängig von politischen, ideologischen
oder materiellen Einflüssen.

Trotz zahlreicher Einflüsse durch staat-
liche Behörden, Einrichtungs- und Kosten-
träger, Interessengruppen und Förderer
muss die Nationale Gesellschaft ihre
Unabhängigkeit bewahren, um allen not-
leidenden Menschen unterschiedslos hel-
fen zu können.

Daraus ergibt sich für
unser pflegerisches
Handeln

Daraus ergibt sich für 
unser Verständnis von
Schwesternschaft

● dass wir unter Beachtung der gesetz-
lichen Rahmenbedingungen, der Sat-
zung und des Leitbildes des DRK eigene
Konzepte für Aus-, Fort- und Weiter-
bildung entwickeln und Studiengänge 
konzipieren, um eine am Menschen 
orientierte Pflege zu ermöglichen.

● dass wir die kontinuierliche Weiterent-
wicklung der Professionalisierung der 
Pflegeberufe fördern, damit wir die 
erforderliche Pflege eigenständig be-
stimmen können.

● dass sich die persönliche Unabhängig-
keit darin zeigt, dass wir die Aufgaben 
eigenverantwortlich und gewissenhaft 
wahrnehmen.

● dass es uns ein Anliegen ist, für den 
Menschen durch Förderung der Selb-
ständigkeit eine größtmögliche Unab-
hängigkeit für den jeweils betroffenen 
Menschen zu erreichen.

● dass wir unser pflegerisches Handeln 
vorrangig nach dem Grundsatz der 
Menschlichkeit ausrichten.

● dass wir, um unsere Unabhängigkeit zu
erhalten, keine Geschenke zur persön-
lichen Bereicherung annehmen3.

● dass jede Interessierte einen Antrag 
auf Mitgliedschaft stellen kann.

● dass wir als Mitglieder auf der Grund-
lage demokratischer Prinzipien unse-
rer Satzung4 über die Belange der 
Schwesternschaft mitbestimmen und 
diese Entscheidungen mitverantworten.

● dass wir uns unabhängig von den poli-
tischen, wirtschaftlichen und weltan-
schaulichen Einflüssen von den Rot-
kreuz-Grundsätzen leiten lassen, um 
dem Grundsatz der Menschlichkeit zu 
entsprechen5.

● dass unsere Mitglieder in Führungs-
positionen sich bemühen, allen Mitglie-
dern eigenverantwortliches und eigen-
ständiges Arbeiten zu ermöglichen.

Anmerkungen 1-5 siehe Seite 21.
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Die Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung verkörpert freiwillige und uneigennützige
Hilfe ohne jedes Gewinnstreben.
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Für den Begriff
Freiwilligkeit 
formulieren wir1

Der Grundsatz der Freiwilligkeit umfasst
drei Elemente: Freiwilligkeit, Ehrenamt-
lichkeit und Uneigennützigkeit 2.

Die Freiwilligkeit bringt die Motivation
des Helfers zum Ausdruck, menschliches
Leid zu lindern.
Diese Hilfe ist stets uneigennützig und frei
von Zwang.

Niemand darf vom Empfang humanitärer
Hilfe ausgeschlossen werden.

Die hauptamtlich Tätigen in der Rotkreuz-
und Rothalbmondbewegung wählen ihre
Berufe aus freier Entscheidung3.
Sie sind zu auftragsgemäßer, qualifizier-
ter Mitarbeit und den Idealen der
Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung
verpflichtet.
Uneigennützige Hilfe schließt angemes-
sene Entlohnung nicht aus.

Die ehrenamtlich Tätigen verpflichten
sich, über ihre freiwillige Mitgliedschaft an
satzungsgemäßen Aufgaben verbindlich
mitzuwirken4.

Niemand kann durch Einzelne oder durch
Staatsgewalt zur Mitgliedschaft in einer
Gliederung der Nationalen Rotkreuzge-
sellschaft gezwungen werden.

Daraus ergibt sich für
unser pflegerisches
Handeln

Daraus ergibt sich für 
unser Verständnis von
Schwesternschaft

● dass es unsere freiwillige Entscheidung 
ist, unter dem Zeichen des Roten Kreu-
zes eine qualifizierte Pflegeausbildung 
oder ein Studium zu absolvieren und 
diesen Beruf auszuüben.

● dass wir ein auf den Grundsätzen des 
Roten Kreuzes basierendes Pflegever-
ständnis anerkennen und es in der täg-
lichen Arbeit umsetzen. Das bedeutet,
wir setzen uns über die reine Fachlich-
keit hinaus für mehr Menschlichkeit 
ein.

● dass wir die Pflicht haben, dem Men-
schen unsere Hilfe anzubieten und er 
das Recht hat, Hilfe anzunehmen oder 
abzulehnen.

● dass wir eine konstruktive Zusammen-
arbeit mit anderen Berufsgruppen im 
Gesundheits- und Sozialwesen umset-
zen.

● dass wir ehrenamtlich Tätige und An-
gehörige in die professionelle Pflege 
integrieren und sie sachgerecht anlei-
ten, um die bestmögliche Versorgung 
der Menschen zu erreichen.

● dass wir uns freiwillig für eine Mitglied-
schaft entscheiden und somit unser 
Handeln5 bewusst an den Rotkreuz-
grundsätzen orientieren.

● dass sich nicht nur Vorstands- und Bei-
ratsmitglieder, sondern alle Mitglieder 
freiwillig nach eigenen Fähigkeiten und 
Interessen ehrenamtlich innerhalb der 
Schwesternschaft engagieren können.

● dass unsere Mitglieder die Möglichkeit 
haben, sich an generationsübergreifen-
den Aktivitäten der Schwesternschaft 
und anderer Gliederungen des Roten 
Kreuzes zu beteiligen.

● dass jedes Mitglied die Möglichkeit 
hat, sich über die Schwesternschaft für 
eine freiwillige Teilnahme an Auslands-
einsätzen über das IKRK6 oder die Inter-
nationale Föderation der Rotkreuz- und 
Rothalbmondbewegung zu bewerben.

● dass die Schwesternschaft nach Mög-
lichkeiten sucht, ein professionelles 
Ehrenamt in ihrem Aufgabenbereich zu 
etablieren.

Anmerkungen 1-6 siehe Seite 21.
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In jedem Land kann es nur eine einzige nationale Rotkreuz- oder Rothalbmond-
bewegung geben. Sie muss allen offen stehen und ihre humanitäre Tätigkeit im 
ganzen Gebiet ausüben.
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Für den Begriff Einheit 
formulieren wir1

Grundlage der Einheit unserer Organi-
sation ist die Gemeinsamkeit der Ziel-
setzung2.

Der Sinn dieser Einheit ist nicht die
Vereinheitlichung oder Nivellierung der
Vielfalt, sondern die Bündelung und das
Zusammenspiel der Kräfte für eine effi-
ziente Hilfeleistung3.

Einheit verstehen wir als das Prinzip, das
die Vielzahl und die Verschiedenartigkeit
der Helfer koordiniert.

Die kleinste Einheit, die auch der schärf-
ste Konflikt nicht außer Kraft setzen kann,
resultiert aus der Tatsache, dass jeder
Mensch zur Erhaltung seiner Existenz auf
die Hilfe seiner Mitmenschen angewiesen
ist4.

Das Rote Kreuz vereint Menschen in ihrer
ganzen Verschiedenheit: im Extremfall
Freunde und Feinde.

Daraus ergibt sich für
unser pflegerisches
Handeln

Daraus ergibt sich für 
unser Verständnis von
Schwesternschaft

● dass die Berufsethischen Grundsätze 
den einheitlichen Begründungsrahmen 
darstellen.

● dass die Orientierung an den Berufs-
ethischen Grundsätzen die professio-
nelle Entscheidungsfindung und die 
Argumentation gegenüber anderen 
erleichtert5.

● dass unser Handeln einem kontinuier-
lichen Entwicklungs- und Evaluations-
prozess unterliegt, der gleichermaßen 
Reflexion und Abstimmung voraussetzt.

● dass einheitliches, ethisch begründetes 
Handeln einen verantwortlichen Um-
gang mit der Vielfalt von Pflegetheo-
rien, -konzepten und -modellen ermög-
licht.

● dass es innerhalb der nationalen Rot-
kreuz-Gesellschaft nur einen einzigen 
Verband der Schwesternschaften gibt6.

● dass sich die Schwesternschaften vom 
Deutschen Roten Kreuz bei aller Unter-
schiedlichkeit als Einheit verstehen 
und daher kooperativ und konstruktiv 
zusammenarbeiten. Das befähigt sie,
zukunftsorientierte Konzepte im Ge-
sundheitswesen zu entwickeln und ein 
überregionales Netzwerk für die Mit-
glieder anzubieten. Dabei werden sie 
vom Verband der Schwesternschaften 
vom Deutschen Roten Kreuz unterstützt.

● dass wir bemüht sind, die Gemein-
schaft der Schwesternschaften durch
unser Auftreten bekannt zu machen 
und positiv zu repräsentieren.

● dass wir unsere strategischen Konzepte 
in den einzelnen Schwesternschaften 
regional und überregional erarbeiten,
überprüfen und ein einheitliches Vor-
gehen miteinander abstimmen.

Anmerkungen 1-6 siehe Seite 21.
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Die Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung ist weltumfassend. In ihr haben alle
Nationalen Gesellschaften gleiche Rechte und die Pflicht, einander zu helfen.
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Für den Begriff
Universalität 
formulieren wir1

Universalität verstehen wir als Prinzip der
Zusammenarbeit und Koordination der
Hilfeleistung aller Nationalen Gesellschaf-
ten der Welt.

Universalität ist ohne die Grundsätze der
Menschlichkeit und der Unparteilichkeit
nicht zu realisieren2.

Die Universalität des Roten Kreuzes und
Roten Halbmondes ergibt sich aus der
Universalität menschlichen Leidens3.

Daraus ergibt sich für
unser pflegerisches
Handeln

Daraus ergibt sich für 
unser Verständnis von
Schwesternschaft

● dass wir im Rahmen der Schwestern-
schaften vom Deutschen Roten Kreuz 
nach den Grundsätzen der weltumfas-
senden Rotkreuz- und Rothalbmond-
bewegung arbeiten.

● dass wir die Menschen in ihrem jewei-
ligen kulturellen Kontext in einer multi-
kulturellen Gesellschaft pflegen und 
diese Universalität schätzen.

● dass wir im Auftrag und unter dem 
Schutz des IKRK und der Föderation 
der Rotkreuz- und Rothalbmondbewe-
gung weltweit humanitäre Hilfe leisten.

● dass wir mit unseren Mitgliedern aus 
verschiedenen Nationen und Kulturen ein
lebendiges Beispiel für die Umsetzung 
der Rotkreuzgrundsätze sind.

● dass wir bereit sind, uns gegenseitig 
zu unterstützen:

von Mitglied zu Mitglied,

von Mitglied zu Schwesternschaft,

von Schwesternschaft zu Mitglied,

von Schwesternschaft zu Schwestern-
schaft,

von Schwesternschaft zum Verband 
der Schwesternschaften,

vom Verband der Schwesternschaften 
zu den Schwesternschaften,

vom Verband der Schwesternschaften 
zum Deutschen Roten Kreuz,

vom Deutschen Roten Kreuz zur welt-
weiten Rotkreuz- und Rothalbmond-
bewegung.

● dass die Schwesternschaften für ihre 
Mitglieder die Möglichkeiten zu einem 
internationalen Einsatz über das IKRK 
und die Föderation schaffen.

Anmerkungen 1-3 siehe Seite 21.
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Aufgrund der gegebenen Komplexität kann systematisches Vorgehen hilfreich für die Bearbeitung ethischer Fragestellungen sein. Es
gibt unterschiedliche Modelle für die Vorgehensweise. Das hier verwendete Modell knüpft an den bekannten Pflegeprozess an und
zielt auf eine Bearbeitung in vier Schritten ab. Die hierzu aufgeführten Fragestellungen sind nicht vollständig. Sie dienen als Anregung
und sollten entsprechend des gegebenen Sachverhalts angepasst werden.

Entscheidungsprozess für ethische Frage-
stellungen
nach Verena Tschudin

Leitfragen 

Zu 1:
● Handelt es sich um ein aktuelles oder um ein potenzielles 

Problem?
● Wie ist das Problem entstanden? Weshalb ist es ein schwieri-

ges Problem?
● Welche Werte sind in Frage gestellt? Was will der Patient? 

Welche Personen sind direkt betroffen?
● Welche Aspekte lassen sich verändern, welche nicht?

Zu 2 :
● Welche Vorgehen sind a) kurzfristig, b) langfristig möglich? 

Wem wird geholfen?
● Welche sind die Folgen eines jeden Vorgehens? Wird jeman-

dem Schaden zugefügt?
● Ist das Problem mit einer einzigen Entscheidung lösbar oder 

werden weitere Entscheidungen erforderlich?
● Geht es um das Recht der Person oder um die Handlung,

berufliche Verantwortung oder die Wünsche des Patienten?
● Welche ethischen Prinzipien stehen auf dem Spiel? Welche 

Werte sind wichtiger? Weshalb?

Zu 3 :
● Was soll getan werden? Wer tut es? Wann? Wie?
● Wer muss einbezogen und /oder informiert werden?

Zu 4 :
● Ist das Problem durch die Entscheidung gelöst worden? 

Wenn nicht, weshalb nicht?
● Waren die Erwartungen bzw. einzelne Aspekte realistisch? 

Wenn nicht, weshalb nicht?
● Würden wir in gleicher Situation noch einmal in dieser Weise 

entscheiden?
● Haben andere Leute einen Nutzen von der Entscheidung 

gehabt?

Beratung im Rahmen der Pflege: beinhaltet u.a. die Men-
schen durch Informationen zu befähigen, in Bezug auf ihre Ge-
sundheit und/oder Krankheit selbstbestimmte Entscheidungen
zu treffen.

Beratung im Rahmen der Gemeinschaft der Schwestern-
schaft: beinhaltet das Angebot, sich in beruflichen und/oder
persönlichen Fragen an eine Vertrauensperson zu wenden, um
Informationen oder Lösungsvorschläge nach eigener Entschei-
dung zu nutzen.

Berufsordnung: Die neun Verbände, die in der Arbeitsgemein-
schaft Deutscher Schwesternverbände und Pflegeorganisationen
zusammengeschlossen sind, haben  2002 gemeinsame Normen
in Bezug auf professionelles Handeln in der Pflege verabschie-
det. Die Berufsordnung ist für Mitglieder der Schwesternschaft
verbindlich.

Ethik: "... ist das Nachdenken über Maßstäbe des menschlichen
Handelns, um die Frage beantworten zu können: Was sollen wir
tun? Zur Ethik gehört einerseits das Nachdenken über die Welt
und Lebenssicht, über den Sinnzusammenhang des Lebens, aus
dem Menschen jeweils Maßstäbe für ihr Handeln ableiten und
andererseits die gedanklich verantwortliche Arbeit über diese
Maßstäbe, das aus ihnen folgende Handeln und dessen Konse-
quenzen. (Neubauer, Reinhard: Haus für Kranke, Göttingen 1981.)

Erläuterungen

Broschüre  08.12.2004  10:05 Uhr  Seite 16



17

Internationale Föderation der Rotkreuz- und Rothalb-
mondgesellschaften: Die Internationale Föderation der Rot-
kreuz- und Rothalbmondgesellschaften (Int. Föderation) hat ihren
Sitz in Genf und ist der Dachverband der Rotkreuz- und Rothalb-
mondgesellschaften. Sie unterstützt die Entwicklung nationaler
Gesellschaften sowie den Ausbau ihrer Dienste zugunsten der
am meisten Schutz- und Hilfebedürftigen. Sie koordiniert die
internationale Hilfe der nationalen Rotkreuz- und Rothalbmond-
gesellschaften im Fall von Natur- und technischen Katastrophen
und fördert nationale Katastrophenschutzprogramme.
(Quelle: www.drk.de)

Internationales Komitee vom Roten Kreuz: Gründungs-
organ der Bewegung ist das Internationale Komitee vom Roten
Kreuz (IKRK) mit Sitz in Genf. Das IKRK ist eine private, neutrale
und unabhängige schweizer Organisation mit dem humanitären
Auftrag, sich weltweit für den Schutz der Opfer von bewaffneten
Konflikten einzusetzen. Es leitet und koordiniert internationale
Hilfsaktionen in bewaffneten Konflikten, besucht Gefangene und
organisiert einen zentralen Suchdienst. Die Konfliktparteien ruft
das IKRK zur Einhaltung des Rechts auf, um den Schutz der nicht
am Konflikt Beteiligten und die Beachtung der Beschränkung bei
Waffeneinsätzen und Kriegsführungsmethoden zu gewährleisten.
Darüber hinaus spielt das IKRK eine wesentliche Rolle bei der
Weiterentwicklung des humanitären Völkerrechts.
(Quelle: www.drk.de)

Hol- und Bringschuld: Es gibt im Miteinander in einer Schwes-
ternschaft oder einer Pflegeeinrichtung Verhaltensweisen, die
man sich gegenseitig schuldet; z.B. warte ich nicht nur auf eine
Information, sondern fühle mich auch der Information verpflichtet.

Humanität: "ist die Gesinnung oder Einstellung dessen, der
sich human (ein Mensch, der sich gut zu seinesgleichen verhält)
zeigt....Humanität definieren wir als eine Gesinnung des aktiven
Wohlwollens gegenüber den Menschen.“ (Pictet, Jean, S. 25.)

Humanitäre Hilfe: Darunter werden in der Rotkreuz- und Rot-
halbmondbewegung  alle Hilfeleistungen verstanden, die den
Menschen das Überleben ermöglichen.

Menschenwürde: "alle Menschen sind frei und gleich an
Würde und Rechten geboren" (Allg. Erklärung der Menschen-
rechte von 1948, zitiert nach Haug, Hans, S. 459.)

Mitglied(er) der Schwesternschaft: Es gibt ordentliche und
außerordentliche Mitglieder in der Schwesternschaft. Sie kann
zudem inaktive, Ehrenmitglieder und fördernde Mitglieder
haben. (Satzung der Schwesternschaft, § 4, Abs. 2.)

Pflegeverständnis: (auch Pflegephilosophie) setzt sich im
Wesentlichen aus abgeleiteten Aspekten einer gewählten Pflege-
theorie, einem spezifischen berufsethischen Verständnis und

auch berufspolitischen Einflüssen zusammen. Eine ausführliche
Definition findet sich in: "Nursing in Action: Strengthening and
Midwifery to support health for ALL", WHO regional Publications,
European Series, Copenhagen, World Health Organisation,
WHO, 1993.

Pflegeleitbild: ist eine idealhafte richtungsweisende Vorstell-
ung von Pflege, deren Verwirklichung in der Praxis durch Wahl
entsprechender Grundsätze, Methoden und Einzelziele ange-
strebt wird. Für die ambulante Pflege und Altenpflege nach SGB
XI gilt die Verpflichtung, nach einem Pflegeleitbild zu arbeiten.
In der Regel wird das Pflegeleitbild aus dem Unternehmens-
leitbild abgeleitet. Laut MDK muss ein Pflegeleitbild Aussagen
zur Sichtweise der Bedürfnisse der betreuten Menschen und 
der Mitarbeiter aufführen sowie zum Pflegeverständnis, zur
Pflegequalität und zur Gestaltung der Pflege.

Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung:
Die Internationale Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung besteht
aus drei Komponenten:
● dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK),
● der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalb-

mondgesellschaften (Int. Föderation) sowie
● den nationalen Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften.

Schwesternbeirat: ist von den Mitgliedern gewähltes satzungs-
gemäßes Gremium, das in Angelegenheiten der Schwestern-
schaft und der Mitglieder beratend mitwirkt.

Soziale Gewalt: wird in dieser Broschüre im Kontext der Pflege
verwendet und meint die Folgen der gesellschaftlichen Struktu-
ren (Armut, Isolation, Vorurteile etc.), die dazu führen, dass
Menschen über keine oder wenige Ressourcen in Bezug auf
gesundheitsfördernde Hilfen oder Unterstützung aus dem sozia-
len Umfeld verfügen.

Tätigkeitsfeld: sind Bereiche, in denen die Mitglieder der
Schwesternschaft im Rahmen eines Gestellungsvertrages ihre
satzungsgemäßen Aufgaben wahrnehmen.

Abkürzungsverzeichnis
ADS: Arbeitsgemeinschaft deutscher Schwesternverbände 

und Pflegeorganisationen e.V.
IKRK: Internationales Komitee vom Roten Kreuz und Roten 

Halbmond
e.V.: eingetragener Verein
DRK: Deutsches Rotes Kreuz
MDK: Medizinischer Dienst der Krankenkassen
RK: Rotes Kreuz
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Amberg
Schwesternschaft Wallmenich-Haus v. BRK e. V.
Haager Weg 9a, 92224 Amberg
Telefon: 0 96 21/49 96-0, Fax: 0 96 21/49 96-34
eMail: info@wallmenichhaus.brk.de
Internet: www.wallmenichhaus.de

Berlin
DRK-Schwesternschaft Berlin e. V.
Mozartstraße 37, 12247 Berlin
Telefon: 0 30/30 35-54 50, Fax: 0 30/30 35-54 73
eMail: verwaltung@drk-schwesternschaft-berlin.de 
Internet: www.drk-schwesternschaft-berlin.de

Bonn
DRK-Schwesternschaft "Bonn" e. V.
Venusbergweg 17 b, 53115 Bonn
Telefon: 02 28/2 69 01-0, Fax: 02 28/2 69 01-29
eMail: zentrale@schwesternschaft-bonn.drk.de
Internet: www.schwesternschaft-bonn.drk.de

Bremen
Bremische Schwesternschaft vom Roten Kreuz e. V.
St.-Pauli-Deich 26, 28199 Bremen
Telefon: 04 21/55 99-392, Fax: 04 21/55 99-8 51
eMail: DRK-SchwHB@t-online.de
Internet: www.schwesternschaft-bremen.drk.de

Chemnitz
Schwesternschaft vom DRK Sachsen e. V.
Rabensteiner Mühlweg 5, 09117 Chemnitz
Telefon: 03 71/3 35 47-00, Fax: 03 71/3 35 47-1 77
eMail: schwesternschaft@drk-chemnitz.de
Internet: www.drk-chemnitz.de

Coburg
Schwesternschaft Coburg vom BRK Marienhaus e. V.
Gustav-Hirschfeld-Ring 1, 96450 Coburg
Telefon: 0 95 61/8 25-0, Fax: 0 95 61/8 25-1 11
eMail: mail@sw-coburg.de 
Internet: www.schwesternschaft-coburg.de

Darmstadt
Alice-Schwesternschaft vom RK Darmstadt e. V.
Dieburger Straße 31 B, 64287 Darmstadt
Telefon: 0 61 51/4 02-40 02, Fax: 0 61 51/4 02-40 09
eMail: barbara.schmidt@alice-hospital.de
Internet: www.alice-hospital.de

Düsseldorf
DRK-Schwesternschaft Düsseldorf e.V.
Moorenstraße 5 , 40225 Düsseldorf
Telefon: 02 11/8 11 79 20, Fax: 02 11/8 11 68 33
eMail: petermann@med.uni-duesseldorf.de

Essen
DRK-Schwesternschaft Essen e. V.
Hohlweg 8, 45147 Essen
Telefon: 02 01/73 27 42, Fax: 02 01/70 21 76
eMail: c.artz@drk-schwesternschaft-essen.de
Internet: www.drk-schwesternschaft-essen.de

Flensburg
DRK-Schwesternschaft Elsa Brändström e. V.
Mürwiker Straße 2, 24943 Flensburg
Telefon: 04 61/3 14 40-0, Fax: 04 61/3 83 22
eMail:
verwaltung@drk-schwesternschaft-flensburg.de
Internet:
www.drk-schwesternschaft-flensburg.de

Frankfurt / M.
Schwesternschaft vom Roten Kreuz Frankfurt am
Main von 1866 e.V.
Alfred-Brehm-Platz 11, 60316 Frankfurt
Telefon: 0 69/40 71-4 41, Fax:0 69/49 51 85

Frankfurt / M.
DRK-Schwesternschaft Bad Homburg-Maingau e.V.
Scheffelstraße 2 - 16, 60318 Frankfurt
Telefon: 0 69/40 33-3 12, Fax: 0 69/40 33-2 15
eMail: t.mueller@rkkh-ffm.de

Gelsenkirchen
DRK-Schwesternschaft Westfalen e. V
Scherner Weg 1, 45894 Gelsenkirchen
Telefon: 02 09/59 24 00, Fax: 02 09/59 19 03
eMail: info@schwesternschaft-westfalen.drk.de
Internet:
www.schwesternschaft-westfalen.drk.de

Göttingen
DRK-Schwesternschaft "Georgia-Augusta" e. V.
Stauffenbergring 1/15, 37075 Göttingen
Telefon: 05 51/5 88 42, Fax: 05 51/4 26 33
eMail: DRK.Georgia-Augusta@t-online.de
Internet: www.drk-georgia-augusta.de

Hamburg
DRK-Schwesternschaft Hamburg e. V.
Max-Brauer-Allee 133/135, 22765 Hamburg
Telefon: 0 40/81 90 07-0, Fax: 0 40/81 90 07-25
eMail: swh@schwesternschaft-hamburg.drk.de
Internet:
www.schwesternschaft-hamburg.drk.de

Hannover
DRK-Schwesternschaft Clementinenhaus e. V.
Lützerodestraße 1, 30161 Hannover
Telefon: 05 11/33 94-32 86, Fax: 05 11/31 37 54
eMail: schwesternschaft@clementinenhaus.de
Internet:
www.schwesternschaft-hannover.drk.de

Itzehoe
DRK-Schwesternschaft Ostpreußen e. V.
Kalbsberg 2, 25524 Oelixdorf / Itzehoe
Telefon: 0 48 21/9 58 00, Fax: 0 48 21/95 80 11
eMail: info@drk-schwesternschaft.de
Internet: www.drk-schwesternschaft-itzehoe.de

Karlsruhe
Badische Schwesternschaft v. Roten Kreuz -
Luisenschwestern - e.V.
Kochstraße 2 - 4, 76133 Karlsruhe
Telefon: 07 21/9 85 90-0, Fax: 07 21/85 82 22
eMail: info@drk-badische-schwesternschaft.de
Internet: www. drk-badische-schwesternschaft.de

Kassel
DRK-Schwesternschaft Kassel e.V.
Hansteinstraße 29, 34121 Kassel
Telefon: 05 61/30 86-5 90, Fax: 05 61/3 56 48
eMail: Info@drk-schwesternschaft-kassel.de
Internet: www.drk-schwesternschaft-kassel.de

Kiel
DRK-Anschar-Schwesternschaft Kiel e.V.
Kronshagener Weg 128 a, 24116 Kiel
Telefon: 04 31/1 22 11-0, Fax: 04 31/1 22 08 59
eMail:
Anschar-Schwesternschaft_Kiel@t-online.de
Internet: www.anschar-schwestern.de

Kiel
DRK-Heinrich-Schwesternschaft e.V.
Lorentzendamm 17, 24103 Kiel
Telefon: 04 31/51 50-1/2, Fax: 04 31/51 50-3
eMail: DRK-Heinrich-Schwestern-Kiel@t-online.de

Krefeld
DRK-Schwesternschaft Krefeld e.V.
Hohenzollernstraße 91, 47799 Krefeld
Telefon: 0 21 51/58 97-0, Fax: 0 21 51/58 97-39
eMail: Meincke@DRK-Schwesternschaft-Kr.de
Internet: www.drk-schwesternschaft-kr.de

Lübeck
DRK-Schwesternschaft Lübeck e.V.
Marlistraße 10, 23566 Lübeck
Telefon: 04 51/62 02-160, Fax: 04 51/62 02-150
eMail: DRK-SchwHL@t-online.de
Internet: www.drk-schwhl.de

Lüneburg
DRK-Augusta-Schwesternschaft e.V.
Heinrich-Heine-Straße 48, 21335 Lüneburg
Telefon: 0 41 31/7 89 65-0, Fax: 0 41 31/7 89 65-50
eMail: schwesternschaft@drk-augusta.de
Internet: www.drk-augusta-schwesternschaft.de
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eMail: info@swmbrk.de
Internet: www.swmbrk.de

Neustadt / Weinstr.
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eMail: drk-schwesternschaft-ol@t-online.de
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Stuttgart
Württ. Schwesternschaft vom Roten Kreuz e.V.
Relenbergstraße 90, 70174 Stuttgart
Telefon: 07 11/20 22-0, Fax: 07 11/20 22-1 20
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Internet: www.drk-fachhochschule.de

Anschrift der Werner-Schule
Werner Schule des Verbandes der
Schwesternschaft vom Deutschen Roten
Kreuz e.V. an der Akademie des DRK e.V.
Reinhäuser Landstraße 26, 37083 Göttingen
Telefon: 05 51/5 00 72-26
Fax: 05 51/5 00 72-22
eMail: werner-schule@drk-akademie.drk.de
Internet: www.werner-schule.de

Broschüre  08.12.2004  10:05 Uhr  Seite 19



20

Seite 3: Grundsatz Menschlichkeit 
1Sinngemäße Formulierungen aus Ver-
öffentlichungen von: Pictet, Jean: Die
Grundsätze des Roten Kreuzes, S. 23 - 41;
Satzung des DRK und Satzung des Ver-
bandes der Schwesternschaften vom DRK
in der letztgültigen Fassung sowie dem
DRK-Leitbild 1995; Schlögel, Anton: Der
Grundsatz der Menschlichkeit, Fachmaga-
zin DRK, 2/ 1991, S.48/49.
2Pflegerisches Handeln definiert sich für
die Rotkreuzschwester aus den Berufs-
ethischen Grundsätzen vom Verband der
Schwesternschaften vom DRK (1995) sowie
der Berufsordnung der Arbeitsgemein-
schaft Deutscher Schwesternverbände und
Pflegeorganisationen e.V. (ADS), 2002 
(vgl. auch Abt-Zegelin, Angelika: Sonder-
beilage in "Die Schwester/Der Pfleger",
07/ 2002) und gilt folglich für alle Grund-
sätze.
3Unser Verständnis vom Miteinander in der
Schwesternschaft ergibt sich aus: Muster-
Satzung und Mitgliederordnung der
Schwesternschaft (jeweils in der Fassung
1995) sowie der Satzung des Verbandes
der Schwesternschaften vom DRK, 2004.
4Mensch beinhaltet : Patient, Kunde, Klient,
Bewohner.
5Alle Aussagen beziehen sich auf alle
Altersstufen in jeder denkbaren Lebensum-
gebung (häusliche Umgebung, Klinik,
Heim, Pflegeheim etc.).

Seite 5: Grundsatz Unparteilichkeit
1Sinngemäße Formulierungen aus Grund-
lagenpublikationen, vgl.: Pictet, Jean: a.a.O.,
S. 42 - 56; Satzung des DRK und Satzung
des Verbandes der Schwesternschaften
vom DRK in der letztgültigen Fassung
sowie dem DRK-Leitbild 1995; Seibt, Horst:
Der Grundsatz der Unparteilichkeit, Fach-
magazin DRK, 3/1991, S.60/ 61.

2Vgl.: Pictet, Jean: a.a.O., S. 53 ff. und Haug,
Hans u.a.: Menschlichkeit für alle – die
Weltbewegung des Roten Kreuzes und des
Roten Halbmonds,
S. 464/465.
3Vgl.: Pictet, Jean: a.a.O., S.55 f.
4Vgl.: Berufsordnung der Arbeitsgemein-
schaft Deutscher Schwesternverbände und
Pflegeorganisationen e.V. (ADS).
5Die Aufgabe der Rotkreuzschwester liegt
in der begründeten "Stellungnahme" in
Bezug auf gesetzte Prioritäten.
6Zur objektiven Prüfung gehören die insti-
tutionellen Rahmenbedingungen des
Arbeitsfeldes, wie z.B. Leitbild, Standards
etc.
7Vgl. Satzung der Schwesternschaft, § 4
Grundsätze für die Mitgliedschaft.
8Vgl.: Pictet, Jean: a.a.O., S. 52.
9Gremien in der Schwesternschaft, vgl.
Satzung, Dritter Teil – Vereinsorgane.

Seite 7: Grundsatz Neutralität
1Sinngemäße Formulierungen aus
Grundlagenpublikationen, vgl.: Pictet, Jean:
a.a.O., S. 57 - 64; Satzung des DRK und
Satzung des Verbandes der Schwestern-
schaften vom DRK in der letztgültigen
Fassung sowie dem DRK-Leitbild 1995;
Ipsen, Knut: Der Grundsatz der
Unabhängigkeit, Fachmagazin DRK, 4/
1991, S. 46 - 47.
2Haug, Hans : a.a.O., S. 465 (466).
3Vgl. Pictet, Jean : a.a.O., S. 58 ff.
4Vgl.: Mitgliederordnung und Satzung der
Schwesternschaft und gegebenenfalls
Beiratsordnung.

Berufsordnung für professionell Pflegende,
Arbeitsgemeinschaft Deutscher
Schwesternverbände und Pflegeorgani-
sationen e.V., 2002.

Mitgliederordnung für die Schwestern-
schaften vom Deutschen Roten Kreuz, 2004.

Muster-Satzung für Schwesternschaften
vom Deutschen Roten Kreuz, 2004.

Satzung des Verbandes der Schwestern-
schaften vom Deutschen Roten Kreuz e.V.,
2004.

Satzung des Deutschen Roten Kreuzes,
2000.

Das DRK-Leitbild, Rotkreuzgrundsätze,
Unser Selbstverständnis, Leitsatz, Leitlinien
und Führungsgrundsätze, 1995.

Grundsatzaussagen zum Strategiefeld
Pflege, DRK 1999.

Die Rotkreuzschwestern, Broschüre, 2000.

Ergebnissammlung des Bundeskongresses
des Verbandes der Schwesternschaften
vom Deutschen Roten Kreuz, Münster, 2003.

Literaturhinweis

Der Zeitreisende - Die Visionen des Henry
Dunant, Eveline Hasler, dtv 2003, ISBN 
3-423-13073-3.

Externe Beraterinnen

Oberin i.R. Ute Herbst

Dr. Heike Spieker, Teamleiterin
"Internationales Recht, Verbreitungsarbeit
und Internationale Gremien",
Generalsekretariat des DRK, Berlin

Prof. Dr. Barbara Städtler-Mach,
Evangelische Fachhochschule Nürnberg
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Seite 9: Grundsatz Unabhängigkeit
1Sinngemäße Formulierungen aus Grund-
lagenpublikationen, vgl.: Pictet, Jean: a.a.O.,
S.65 - 73; Satzung des DRK und Satzung
des Verbandes der Schwesternschaften
vom DRK in der letztgültigen Fassung so-
wie dem DRK-Leitbild 1995; Bock, Georg:
Der Grundsatz der Unabhängigkeit,
Fachmagazin DRK, 6/1991, S.46 - 47.
2Pictet,Jean: a.a.O., S.65.
3Mitgliederordnung der Schwesternschaf-
ten vom Deutschen Roten Kreuz, 2004,
Artikel 1, Nr.5.
4Muster–Satzung der Schwesternschaften
vom Deutschen Roten Kreuz, 2004, Dritter
Abschnitt – Vereinsorgane.
5Muster–Satzung der Schwesternschaften
vom Deutschen Roten Kreuz., 2004, §1, § 4,
Abs. I.

Seite 11: Grundsatz Freiwilligkeit
1Sinngemäße Formulierungen aus Grund-
lagenpublikationen, vgl.: Pictet, Jean: a.a.O.,
S.74 - 85; Satzung des DRK und Satzung
des Verbandes der Schwesternschaften
vom DRK in der letztgültigen Fassung
sowie dem DRK-Leitbild 1995; Jeep, Rudolf:
Der Grundsatz der Freiwilligkeit, Fach-
magazin DRK, 1/1992, S.110 - 111.
2Es gibt eine Hierarchie der sieben
Rotkreuz-Grundsätze. Substanzielle
(Menschlichkeit, Unparteilichkeit), abgelei-
tete Grundsätze (Neutralität, Unabhängig-
keit) und institutionelle Grundsätze (Frei-
willigkeit, Einheit, Universalität), die Form
und Funktion der gesamten Bewegung
regeln; vgl.: Pictet, Jean : a.a.O., S.18 - 19.
3Haug, Hans: a.a.O., S.482.
4Jeep, Rudolf: a.a.O. , S.110.
5Handeln bezieht sich hier auf das
Miteinander im Vereinsleben innerhalb der
Schwesternschaft und umfasst somit mehr
als das berufliche Handeln.

6IKRK: Internationales Komitee vom Roten
Kreuz

Seite 13: Grundsatz Einheit
1Sinngemäße Formulierungen aus Grund-
lagenpublikationen, vgl.: Pictet, Jean: a.a.O.,
S. 86 - 89; Satzung des DRK und Satzung
des Verbandes der Schwesternschaften
vom DRK in der letztgültigen Fassung
sowie dem DRK-Leitbild 1995, Klemp,
Thomas: Der Grundsatz der Einheit, Fach-
magazin DRK, 2/ 1992, S. 48/ 49.
2Haug, Hans : a.a.O., S. 487 -492.
3Pictet, Jean : a.a.O., S. 86 ff.
4Berufsethische Grundsätze des Verbandes
der Schwesternschaften vom Roten Kreuz
e.V.,1995.
5Vgl.: Problemlösungsprozess, Tschudin,
Verena - siehe in dieser Broschüre 
Seite 16.
6Vgl.: Satzung des Verbandes der
Schwesternschaften vom DRK e.V.

Seite 15: Grundsatz Universalität
1Sinngemäße Formulierungen aus Grund-
lagenpublikationen, vgl.: Pictet, Jean: a.a.O.,
S. 90 - 95; Satzung des DRK und Satzung
des Verbandes der Schwesternschaften
vom DRK in der letztgültigen Fassung
sowie dem DRK-Leitbild 1995; Klemp,
Thomas: Der Grundsatz der Universalität,
Fachmagazin DRK, 3/ 1992, S. 71.
2Klemp, Thomas, a.a.O.
3Klemp, Thomas, a.a.O.
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